
 
Seminarstraße 10b -12 

25436 Uetersen 
: 04122 / 460 234 

E-Mail: gunda.wendte@rosenstadtschule.de 

 

Stand: 9. Januar 2024  - bitte wenden - 

Anmeldung 
für den offenen Ganztag an der Rosenstadtschule Klasse 1 - 2 

Schuljahr 2023/24 – 2. Schulhalbjahr 
Bitte leserlich und in Druckschrift ausfüllen! 

 
___________________________________________________ _______________________ 
 Vor- und Nachname des Kindes Klasse 

 
___________________________________________________ _______________________ 
 Straße, Hausnummer, Ort E-Mail-Adresse 

 
___________________________________________________ _______________________ 
 Besonderheiten (z.B. Allergien, Diabetes, Bluterkrankheit) Telefon 

 
 ____________________________________ _____________________________________ 
 Notfallnummer 1   -   von Notfallnummer 2   -   von 

 
  Ich/Wir benötigen keine Betreuung. 
 

  Hiermit melde ich mein Kind für folgende Tage (bitte ankreuzen!) verbindlich an: 
 

Bitte ankreuzen! Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
Frühstücksclub 
7:00-7:45 Uhr 

     

V e r l ä s s l i c h e  U n t e r r i c h t s z e i t  
Mittagessen, Betreuung 
Hausaufgaben 
11:40-14:30 Uhr 

     

Spiel- & Basteltreff 
14:30-16:00 Uhr 

     

Spiel- & Basteltreff 
14:30-17:00 Uhr 

     
 

Die Kosten für die monatliche Betreuung betragen: 
Frühdienst/Frühstücksclub 18,75 € 
Betreuung bis 14:30 Uhr 75,00 € 
Betreuung bis 16:00 Uhr 112,50 € 
Betreuung bis 17:00 Uhr 137,50 € 

Geschwisterkinder in unserer Grundschule erhalten ab dem 2. Kind 30% Ermäßigung und ab dem 
3. Kind 50% Ermäßigung. 
Name und Klasse des/der Geschwisterkindes/r: _______________________________________ 

Für das Mittagessen muss ein Konto über die Mensa Max App eingerichtet werden. Die Abrechnung 
des Essens erfolgt direkt mit dem Mensabetreiber. 

Heimweg: 
Mein Kind wird abgeholt von:   Mutter   Vater   ___________ 
Mein Kind darf eigenverantwortlich nach Hause:   zu Fuß   per Fahrrad   per Bus 
         (ab 3. Klasse) 
 
 
 
 

_______________________ _________________________________________ 
 (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 
  



 

 

Informationen für die Eltern 

zur Organisation des Ganztagsbetriebs: 

 

 Die Eltern oder andere abholende Personen werden gebeten, ihr/das Kind bei der 
Abholung beim Betreuungspersonal abzumelden. So wird vermieden, dass Kinder 
gesucht werden. Wir haben die Verantwortung und die Aufsichtspflicht für Ihre Kinder 
während der Betreuungszeit und machen uns selbstverständlich Sorgen, wenn ein 
Kind plötzlich fehlt. Bitte melden Sie Ihr Kind auch bei Ausflügen rechtzeitig ab, falls 
Ihr Kind im Anschluss nicht mehr in die Schule bzw. den Offenen Ganztag kommt. 

 Die Kinder haben die Möglichkeit, im Rahmen des Offenen Ganztags ihre 
Hausaufgaben von Montag bis Donnerstag im sogenannten „Hausaufgabentreff“ zu 
erledigen. Die Betreuungspersonen geben bei Bedarf Hilfestellungen und sorgen für 
ein angemessenes Arbeitsklima. Die Eltern sind aber nach wie vor angehalten, die 
Hausaufgaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Wenn ein Kind im 
Hausaufgabentreff massiv stört und andere Kinder am Arbeiten hindert, kann es von 
den Betreuungskräften vom Hausaufgabentreff ausgeschlossen werden. Die 
Hausaufgaben müssen in dem Fall zu Hause erledigt werden. Im Wiederholungsfall 
kann der Ausschluss auch über einen längeren Zeitraum erfolgen. 

Im Hausaufgabentreff wird nicht gegessen. Die Räumlichkeiten sind zu der Zeit 
ausschließlich für die Erledigung der Hausaufgaben zu nutzen. Wer fertig ist, meldet 
sich ab und verlässt den Hausaufgabentreff. 

 Die Anmeldung zu den AGs (frühestens 1. Klasse 2. Halbjahr) ist grundsätzlich 
verbindlich für ein halbes Jahr. Treffen Sie die Entscheidung für einen Kurs 
gemeinsam mit Ihrem Kind. In begründeten Fällen kann eine Abmeldung nach 
Absprache erfolgen. 

 Wenn ein Kind während der Teilnahme an einer AG den Ablauf massiv stört, kann es 
vom AG-Leiter für den Tag von der AG ausgeschlossen werden und muss für die 
verbleibende AG-Zeit an dem entsprechenden Tag schulische Aufgaben in der 
Betreuung erledigen. Dies gilt natürlich nicht, wenn das Kind aufgrund einer Verletzung 
oder ähnlichem nicht an der AG teilnehmen kann. 

 Sollten sich die Störungen wiederholen, behalten wir uns vor, das Kind dauerhaft aus 
der AG auszuschließen. Bereits geleistete Kursgebühren für kostenpflichtige AGs oder 
Ganztagsgebühren können nicht zurückerstattet werden. 

 Sollte ein Kind während des Ganztags Gewalt gegen ein anderes Kind ausüben oder 
das Schulgelände unerlaubt verlassen, werden die Eltern umgehend benachrichtigt. 
Bei Verlassen des Schulgeländes ist der Ganztag für den entsprechenden Tag 
beendet. Im Wiederholungsfall oder sollten Gewalttätigkeiten vorausgegangen sein, 
kann das Kind für weitere Tage vom Ganztag beurlaubt oder für das Halbjahr ganz 
vom Ganztag ausgeschlossen werden. 

 Kinder, die sich während des Essens oder auf dem Hin- und Rückweg nicht 
angemessen verhalten, können vom gemeinschaftlichen Essen ausgeschlossen 
werden und müssen ihre Mahlzeit in einem separaten Raum einnehmen. 

 

 

_________________________ ___________________________________ 
 (Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 



 

Regeln für den Offenen Ganztag (OGT) 

 

 

Damit wir uns alle im Offenen Ganztag wohlfühlen können, halte ich mich an die 
folgenden Regeln: 

 

 Ich nehme Rücksicht auf andere und verletze niemanden mit Worten oder 
Taten. 

 Ich helfe anderen, wenn sie Hilfe benötigen 

 Ich achte das Eigentum aller, auch das Eigentum der Schule. 

 Ich höre sofort auf, wenn jemand „Stopp“ sagt. 

 Ich darf das Schulgelände während der Betreuungszeit nur mit Erlaubnis und 
nach persönlicher Abmeldung verlassen. 

 Ich werfe nicht mit Gegenständen, auch nicht mit Schneebällen oder 
Eisstücken im Winter. 

 Ich gehe im Schulgebäude langsam und umsichtig. 

 Ich spiele nicht in den Toiletten und hinterlasse sie sauber und ordentlich. 

 Ich lasse Spielzeugwaffen, elektronische Spielzeuge, Messer, Feuerzeuge 
oder andere gefährlichen Gegenstände zu Hause. 

 

Wenn ich gegen die obigen Regeln verstoße, kann Folgendes passieren: 

 Ich muss meine Gedanken dazu aufschreiben bzw. malen oder die 
Schulordnung abschreiben. 

 Ich, bzw. meine Eltern müssen den Schaden ersetzen. 

 Ich muss eine Wiedergutmachung leisten, zum Beispiel Müll auf dem 
Schulgelände aufsammeln. 

 Ich kann von schulischen Veranstaltungen, gemeinsamen Pausen oder der 
Betreuung im OGT ausgeschlossen werden. 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

 

 


